
 
 

Erwerb des eidgenössischen Titels (EET) 
 

nutzen Sie die Chance 

„Investition in die eigene berufliche Zukunft“ 
 

Warum sollten Med. Masseure mit Fähigkeitsausweis (anerkannt durch das SRK) 

ein Gesuch auf Erwerb des eidgenössischen Titels stellen? 
 

Bisher MM FA (SRK): 

• Abschluss auf der Sekundarstufe II als Attestat (Anlerne) gemäss BBT 

• Titel ist eidgenössisch, aber nicht eidgenössisch anerkannt 

• Nur bedingte Anerkennung im Ausland durch bilaterale Vereinbarungen mit der EU 

(Informationen darüber erteilt das SRK in Bern) 

• Abschluss entspricht gemäss BBT nicht einer beruflichen Grundbildung von mindestens 3 

Jahren mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) 

 

Vorteile mit dem neuen Titel MM EFA (BBT): 

• Der Erwerb des eidgenössischer Fachausweis (BBT) gilt als Abschluss auf der Tertiärstufe 

(höhere Berufsbildung)  

• Der Titel ist eidgenössisch anerkannt durch das Bundesamt für Berufsbildung und 

Technologie (BBT) 

• Titel ist durch bilaterale Abkommen mit der EU auch im Ausland anerkannt 

• Keine Nachprüfung für Inhaber eines SRK Fähigkeitsausweises bzw. Anerkennung auf 

Gleichwertigkeit  des erworbenen Abschlusses durch das SRK 
 

Bearbeitungsgebühr inkl. Eidg. Fachausweis: CHF 250,--  

       Frist der Gesuchsstellung bis 31.12.2014  

 

Mögliche Konsequenzen für die Zukunft bei Nichtbeantragung des EET-Gesuchs: 

• Keine kantonale Bewilligung zur selbständigen Berufsausübung 

• Keine Leistungsabrechnung über die Zusatzversicherung durch die Krankenkassen  

• Schlechtere Einstellungschancen bei Arbeitsplatzsuche- /vergabe  

 

 

 

Sursee, 25.02.2011 

 

 

Der Präsident       Leiter Ressort Marketing /Kommunikation 

OdA MM        OdA MM 

Sig. W. Eisenhöfer      Sig. Rudi  Garbauer  


